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Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.



FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST JUSTIZ
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PHILIPPE, König der Belgier,

Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


Die Abgeordnetenkammer hat das Folgende angenommen und Wir sanktionieren es:


KAPITEL 1 - Allgemeine Bestimmung


Artikel 1 - Vorliegendes Gesetz regelt eine in Artikel 74 der Verfassung erwähnte Angelegenheit.


Art. 2 - Vorliegendes Gesetz dient der weiteren Umsetzung der Richtlinie 2010/64/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Oktober 2010 über das Recht auf Dolmetschleistungen und Übersetzungen in Strafverfahren, der Richtlinie 2012/13/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2012 über das Recht auf Belehrung und Unterrichtung in Strafverfahren und der Richtlinie 2013/48/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2013 über das Recht auf Zugang zu einem Rechtsbeistand in Strafverfahren und in Verfahren zur Vollstreckung des Europäischen Haftbefehls sowie über das Recht auf Benachrichtigung eines Dritten bei Freiheitsentzug und das Recht auf Kommunikation mit Dritten und mit Konsularbehörden während des Freiheitsentzugs.




KAPITEL 2 ­ Abänderungen des Strafprozessgesetzbuches


Art. 3 - Artikel 47bis des Strafprozessgesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 12. März 1998 und ersetzt durch das Gesetz vom 21. November 2016, wird wie folgt abgeändert:

1. Paragraph 2 wird durch eine Nr. 9 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

"9. dass sie das Recht hat, innerhalb einer angemessenen Frist unentgeltlich eine Verdolmetschung und Übersetzung der relevanten Passagen, gegebenenfalls des Haftbefehls oder des Europäischen Haftbefehls, der Ladung und der gerichtlichen Entscheidung, in eine Sprache, die sie versteht, zu erhalten, wenn sie die Verfahrenssprache nicht versteht."

2. Paragraph 2 wird durch einen Absatz mit folgendem Wortlaut ergänzt:

"Bevor die Vernehmung eines Verdächtigen vorgenommen wird, der die Verfahrenssprache nicht spricht beziehungsweise nicht versteht, einschließlich eines Verdächtigen mit Hör- oder Sprechstörungen, wird er vor der ersten Vernehmung gefragt, in welcher Sprache, die er versteht, er für den weiteren Verlauf des Verfahrens den Beistand eines Dolmetschers wünscht und eine Übersetzung der relevanten Passagen, gegebenenfalls des Haftbefehls oder des Europäischen Haftbefehls, der Ladung und der gerichtlichen Entscheidung, erhalten möchte."

3. Paragraph 3 Absatz 2 wird wie folgt ersetzt:

"Betrifft die in Absatz 1 erwähnte Vernehmung einen Minderjährigen, der ohne Rechtsanwalt bei der Vernehmung erscheint, wird Kontakt mit dem Bereitschaftsdienst aufgenommen, der von der Kammer der französischsprachigen und deutschsprachigen Rechtsanwaltschaften und der Kammer der flämischen Rechtsanwaltschaften oder, in deren Ermangelung, vom Präsidenten der Rechtsanwaltskammer oder von seinem Beauftragten organisiert wird, damit der von diesem Minderjährigen gewählte Rechtsanwalt oder ein anderer Rechtsanwalt kontaktiert werden kann und dieser Minderjährige sich während der Vernehmung von diesem Rechtsanwalt beistehen lassen kann. Die Vernehmung kann erst vorgenommen werden, nachdem der Minderjährige sich entweder in den Räumlichkeiten der Polizei oder per Telefon mit einem Rechtsanwalt vertraulich beraten hat. Die Vernehmung des Minderjährigen kann nur in Anwesenheit seines Rechtsanwalts vorgenommen werden."

4. In § 3 Absatz 5 werden die Wörter "Wenn es sich bei der in Absatz 3 erwähnten Vernehmung um einen Minderjährigen handelt, kann diese erst vorgenommen werden, nachdem der Minderjährige sich entweder in den Räumlichkeiten der Polizei oder per Telefon mit einem Rechtsanwalt vertraulich beraten hat. Damit der Minderjährige den Rechtsanwalt seiner Wahl oder einen anderen Rechtsanwalt kontaktieren und seinen Beistand während der Vernehmung erhalten kann, wird Kontakt mit dem Bereitschaftsdienst aufgenommen, der von der Kammer der französischsprachigen und deutschsprachigen Rechtsanwaltschaften und der Kammer der flämischen Rechtsanwaltschaften oder, in deren Ermangelung, vom Präsidenten der Rechtsanwaltskammer oder von seinem Beauftragten organisiert wird." durch die Wörter "Betrifft die in Absatz 3 erwähnte Vernehmung einen Minderjährigen, findet Absatz 2 Anwendung." ersetzt.

5. In § 4 werden die Wörter ", 15bis" jeweils aufgehoben.

6. In § 6 Nr. 7 wird der Satz "Der Rechtsanwalt kann bei der Vernehmung, die jedoch schon begonnen haben kann, anwesend sein." aufgehoben.

7. In § 6 Nr. 9 werden die Wörter ", 15bis" aufgehoben.


Art. 4 - Artikel 145 Absatz 5 desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 28. Oktober 2016, wird wie folgt ersetzt:

"Der Angeklagte, der die Verfahrenssprache nicht versteht, erhält binnen einer angemessenen Frist eine schriftliche Übersetzung der relevanten Passagen der Ladung in eine Sprache, die er versteht und die er vor der ersten Vernehmung gemäß Artikel 47bis des vorliegenden Gesetzbuches oder gemäß Artikel 16 § 6bis des Gesetzes vom 20. Juli 1990 über die Untersuchungshaft gewählt hat, damit er Kenntnis von den ihm angelasteten Taten haben und sich effektiv verteidigen kann. Die Übersetzungskosten gehen zu Lasten des Staates. Das Sekretariat der Staatsanwaltschaft sorgt für die Beantragung der Übersetzung des Dokuments und die Versendung dieser Übersetzung."


Art. 5 - In Artikel 164 § 1 desselben Gesetzbuches, wieder aufgenommen durch das Gesetz vom 28. Oktober 2016, werden die Absätze 1 und 2 wie folgt ersetzt:

"Der Angeklagte, der die Verfahrenssprache nicht versteht, erhält binnen einer angemessenen Frist eine schriftliche oder mündliche Übersetzung der relevanten Passagen des Urteils in eine Sprache, die er versteht und die er vor der ersten Vernehmung gemäß Artikel 47bis des vorliegenden Gesetzbuches oder gemäß Artikel 16 § 6bis des Gesetzes vom 20. Juli 1990 über die Untersuchungshaft gewählt hat, damit er Kenntnis von den Taten, für die er verurteilt worden ist, haben und sich effektiv verteidigen kann. Die Kanzlei sorgt für die Beantragung der Übersetzung des Dokuments und die Versendung dieser Übersetzung.

Die mündliche Übersetzung oder die mündliche Zusammenfassung steht einem fairen Verfahren nicht entgegen und wird im Sitzungsprotokoll vermerkt."


Art. 6 - Artikel 184ter desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 10. April 2003, wird aufgehoben.


Art. 7 - Artikel 216quater § 1 Absatz 4 desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 28. Oktober 2016, wird wie folgt ersetzt:

"Der Angeklagte, der die Verfahrenssprache nicht versteht, erhält binnen einer angemessenen Frist eine schriftliche Übersetzung der relevanten Passagen der Notifizierung in eine Sprache, die er versteht und die er vor der ersten Vernehmung gemäß Artikel 47bis gewählt hat, damit er Kenntnis von den ihm angelasteten Taten haben und sich effektiv verteidigen kann. Die Übersetzungskosten gehen zu Lasten des Staates. Das Sekretariat der Staatsanwaltschaft sorgt für die Beantragung der Übersetzung des Dokuments und die Versendung dieser Übersetzung."


Art. 8 - Artikel 275 Absatz 2 desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 28. Oktober 2016, wird wie folgt ersetzt:

"Angeklagte, die die Verfahrenssprache nicht verstehen, erhalten eine schriftliche Übersetzung der relevanten Passagen der Anklageschrift in eine Sprache, die sie verstehen und die sie vor der ersten Vernehmung gemäß Artikel 47bis des vorliegenden Gesetzbuches oder gemäß Artikel 16 § 6bis des Gesetzes vom 20. Juli 1990 über die Untersuchungshaft gewählt haben, damit sie Kenntnis von den ihnen angelasteten Taten haben und sich effektiv verteidigen können. Das Sekretariat der Staatsanwaltschaft sorgt für die Beantragung der Übersetzung des Dokuments und die Versendung dieser Übersetzung."


Art. 9 - Artikel 285 § 3 desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 18. Oktober 2016, wird wie folgt abgeändert:

1. Vor dem ersten Satz wird ein Satz mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Angeklagte erhalten binnen einer angemessenen Frist eine schriftliche Übersetzung der relevanten Passagen dieser Dokumente in eine Sprache, die sie verstehen und die sie vor der ersten Vernehmung gemäß Artikel 47bis des vorliegenden Gesetzbuches oder gemäß Artikel 16 § 6bis des Gesetzes vom 20. Juli 1990 über die Untersuchungshaft gewählt haben, damit sie sich effektiv verteidigen können. Die Kanzlei oder gegebenenfalls das Sekretariat der Staatsanwaltschaft sorgt für die Beantragung der Übersetzung der Dokumente und die Versendung dieser Übersetzung."

2. Im ersten Satz, der der zweite Satz wird, werden die Wörter "Angeklagte und" aufgehoben.




KAPITEL 3 ­ Abänderungen des Gesetzes vom 20. Juli 1990 über die Untersuchungshaft


Art. 10 - Artikel 2bis des Gesetzes vom 20. Juli 1990 über die Untersuchungshaft, eingefügt durch das Gesetz vom 13. August 2011, ersetzt durch das Gesetz vom 21. November 2016 und abgeändert durch das Gesetz vom 31. Oktober 2017, wird wie folgt abgeändert:

1. Der letzte Satz von § 2 Absatz 2 wird aufgehoben.

2. Paragraph 2 Absatz 3 wird wie folgt ersetzt:

"Kann die vorgesehene vertrauliche Beratung nicht binnen zwei Stunden stattfinden, findet dennoch ein Kontakt mit dem Bereitschaftsdienst statt, um die vertrauliche Beratung mit dem Rechtsanwalt und den Beistand des Rechtsanwalts während der Vernehmung unmittelbar zu organisieren. Die Vernehmung kann nicht ohne den effektiven Beistand des Rechtsanwalts beginnen."

3. Der erste Satz von § 10 wird wie folgt ersetzt:

"Je nach Verfahrensstand kann der Prokurator des Königs oder der mit der Sache befasste Untersuchungsrichter ausnahmsweise durch eine mit Gründen versehene Entscheidung zeitweilig von der unverzüglichen Anwendung des Rechts auf Zugang zu einem Rechtsanwalt abweichen, wenn es aufgrund der geographischen Entfernung des Verdächtigen nicht möglich ist, das Recht auf Zugang zu einem Rechtsanwalt unverzüglich nach der Freiheitsentziehung zu gewährleisten, und wenn dieses Recht nicht mittels Funk, Telefon, audiovisueller oder anderer technischer Mittel ausgeübt werden kann."


Art. 11 - Artikel 16 desselben Gesetzes, zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 31. Juli 2023, wird wie folgt abgeändert:

1. In § 2 Absatz 4 werden die Wörter "an der er teilnehmen kann" durch die Wörter "der er unbeschadet der in Artikel 2bis § 9 vorgesehenen Ausnahmen beiwohnt" ersetzt.

2. In § 2 Absatz 4 werden die Sätze "Die Vernehmung kann zu der anberaumten Uhrzeit beginnen, selbst wenn der Rechtsanwalt noch nicht anwesend ist. Sobald der Rechtsanwalt ankommt, wohnt er der Vernehmung bei." aufgehoben.

3. Paragraph 6bis Absatz 1 wird wie folgt ersetzt:

"Der Beschuldigte, der die Verfahrenssprache nicht spricht beziehungsweise nicht versteht, hat das Recht, eine schriftliche oder mündliche Übersetzung der relevanten Passagen des Haftbefehls in eine Sprache, die er versteht, zu erhalten, damit er Kenntnis von den ihm angelasteten Taten haben und sich effektiv verteidigen kann. Handelt es sich um die erste Vernehmung, wird er vor der Vernehmung gefragt, in welcher Sprache, die er versteht, er für den weiteren Verlauf des Verfahrens den Beistand eines Dolmetschers wünscht und eine Übersetzung der relevanten Passagen, gegebenenfalls des Haftbefehls oder des Europäischen Haftbefehls, der Ladung und der gerichtlichen Entscheidung, erhalten möchte. Die Übersetzung wird binnen einer angemessenen Frist zur Verfügung gestellt. Die mündliche Übersetzung oder die mündliche Zusammenfassung steht einem fairen Verfahren nicht entgegen. Der Greffier des Untersuchungsrichters sorgt für die Beantragung der Übersetzung des Dokuments und die Versendung dieser Übersetzung."


Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, dass es mit dem Staatssiegel versehen und durch das Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird.


Gegeben zu Brüssel, 25. April 2024


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Der Minister der Justiz
P. VAN TIGCHELT

Mit dem Staatssiegel versehen:

Der Minister der Justiz
P. VAN TIGCHELT

